
Anlage zum Protokol l  der 20. Sitzung des LER, vom 30.09.1995

- das OSA überprüft die Berufsschulpflicht (3 Jalue)
- Das Arbeitsamt, Berutsberatung. unterstützt den Jugendlichen z. B. bei der Suche einer
Lehrstelle, rvelcher Weg für ihn der Beste ist, indem es ihm Vorschläge macht. Entscheiden
muß der Jugendliche selbst. Aber gezwungen werden kann er nicht .

- das Rerufsvorbereitungsjahr dient als Vorbereitung auf eine Ausirildung. es wird als Ausbil-
dungsj ahr anerkannt

- Das Beruftgrundschuljuht dient nur zLLr Uberbrückung und wird nicht als Ausbildungsjahr
anerkannt.

- Jedes Jahr bleiben Jugendliche ohne Ausbildung. die dann jedes Jahr neu auf der "Matte"

stehen. um eine Lehrstelle zu finden. Dazu kommen die Abgänger des letzten Schuljahres.
Genaue Zahlen darüber, rvieviel Abgänger ohne Ausbildung bleiben erfühfi man nicht. Dem
Arbeitsarnt sincl auch nicht alie bekannt. Nnr cliese Schulabgänger werden erfaßt, die sich
dofi melden.

- es u'ird in allen Schulen bei der Stundenplanung "gegen Null" gefähren. also. wenn 850
Stunden in der Schule notr.l'endig sind, r,verden 850 zugeteilt

- Schulen beginnen nach den Ferienzv unterschiedlichem Zeitpunkt (Differenz bis 4
Wochen) wiecier mit dem Unterricht

- cler Bctrieb ist verpflichtet, den Lehrling an der Berufsschule anzurneldEn
- psychologische Weiterbildung ftrr Berufsschullehrer im Berufsvorbereitungsjahr bzw'. im
Bcrufischulgrundj ahr

- in einer Klasse können Hauptschüler. Mittelschüler und Abiturienten lernen, es gibt Motiva-
tionsprobleme

- der Klassenteiler in Berufsschulen ist -1-?, nach inoffiziellen Angaben sind die Klassen z. T.
voller

- es gibt einen großen Mangel an Lehrern im allgemeinbildenden lJnterricht (I)eutsch,,
Englisch und Sozialkunde)

- Berutischullehrer fühlen sich dem zvsätzlichen Ansturm an Lehrlingen (Versprechungen
Kultus) nicht ger,vachsen

- mangelhafte Kenntnisse der Schtiler in praktischen Teilen (Polyechnik-Unterricht wird ver-
mißt. hier u,aren bessere Vorkenntnisse)

- Laut Verwalturlgsvorschrift zur Durchfuhrung von Betriebspraktika im Freistaat Sachsen
vonl 30,3.95 könncn Förderschulen und Mittelschulen. abcr nicht Gymnasien. cin zw'cites
Praktikum von sqt-. nur einer Woche beim Schulamt anmelden. wie sieht die Praxis aus'/

Da in den Benrf.sschulen nur Elternvefireter gewählt werden, wenn die Jugencllichen noch
keine 18 Jahre alt sind, können w'ir die Problematik Berufsschulen im Landeselternrat nicht
außer acht lassen. Denn es geht um die Weiterentwicklung unserer Kinder nach der Förder-
schule. der Mittelschule oder des Gymnasiums, da muß auch über dieses Thema gesprochen
werden. Die Probleme sind da und wir müssen darüber diskutieren. u'as können wir machen,
was können wir nicht, aber nicht. weil es keine Elternvertreter gibt, dieses Thema ganz
außcr acht lassen! Deshalb würde ich gern arn Ende des Schuljahres -rnit kompetenlen Ge-
sprächspafinern- dieses Thema noch einmal auf die Tagesordnung bringen.
Tlretna: Wic sah dic Situation 1995196 aus, r,vic wird sie 1996197 aussehcn. Was tut das
Kultusministerium'.)

gez. .Tutta Walter
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